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 Anfragen-Nr.   

 AF-0321/2017  

Anfrage 

Patrick Wieschke 
Vorsitzender der NPD-Stadtratsfraktion 

 

Betreff 

 

Anfrage der NPD-Stadtratsfraktion - Aufschlüsselung des Sozialhaushaltes 

 
 

I. Sachverhalt 
 
Sachverhalt: 55% des Gesamthaushaltes werden in Eisenach im Bereich Soziales 
verausgabt. Dabei dürfte zum besseren Verständnis des Haushaltes und der Evaluation 
eingeschränkt vorhandener kommunaler Steuerungsmechanismen interessant sein, welche 
Fallzahlen, hier exemplarisch am Haushalt 2017, im Planungsansatz dahinterstehen.  
 
II. Fragestellung 
 
1. Welche angenommenen Fallzahlen verbergen sich hinter allen fallbezogenen Ausgaben 

in den Planansätzen im Einzelplan 4? 
 

2. Welche kommunalen Steuerungsmechanismen im Einflussgebiet des Stadtrates sieht die 
Oberbürgermeisterin, um die soziale Lage in Eisenach zu verbessern und damit die 
Ausgaben zu mindern?  

 
 
 
 
Patrick Wieschke 
Vorsitzender der NPD-Stadtratsfraktion 

 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stadtverwaltung  Postfach 1462  99804 Eisenach 
 

Stadtverwaltung, Markt 1, 99817 Eisenach Bürgerbüro Eisenach, Markt 22, 99817 Eisenach Telefonzentrale: (0 36 91) 670-800 
 
Sprechzeiten: Sprechzeiten: Bankverbindung: 
Mo 9:00 – 12:00 Uhr Mo 8:00 - 16:00 Uhr Wartburg-Sparkasse 
Di 9:00 – 12:00 Uhr und 14:00 – 15:30 Uhr Di 8:00 - 18:00 Uhr BLZ 840 550 50, Konto-Nr. 2003 
Mi geschlossen Mi 8:00 - 13:00 Uhr SWIFT-BIC: HELADEF1WAK 
Do 9:00 – 12:00 Uhr und 14:00 – 18:00 Uhr Do 7:00 - 18:00 Uhr IBAN: DE57 8405 5050 0000 0020 03 
Fr 9:00 – 12:00 Uhr Fr 8:00 - 16:00 Uhr Gläubiger ID: DE7503300000076704 
http://www.eisenach.de Sa 9:00 - 12:00 Uhr 
E-Mail: info@eisenach.de E-Mail: buergerbuero@eisenach.de 
 
Die elektronische Erreichbarkeit eröffnet keinen Zugang für die Übermittlung von elektronischen Dokumenten nach § 3a ThürVwVfG. 

Herr  

Patrick Wieschke 
Vorsitzender der NPD-Stadtratsfraktion  
      
      

 

 

 

 

       

       

 
Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Datei, unsere Nachricht vom Datum 
   30.03.2017 

 
Beantwortung der Anfrage AF-0321/2017 

 
Ich beantworte Ihre Anfrage wie folgt: 
 
Zu 1.  
HLU – 3.Kapitel SGB XII  
371 Fälle davon 227 Fälle in Einrichtungen und 144 Fälle außerhalb von Einrichtungen 
 
Grundsicherung im Alter und bei voller Erwerbsminderung – 4.Kapitel SGB XII 
496 Fälle davon 306 Fälle 18 Jahre bis zur Altersgrenze und 190 Fälle Altersgrenze und älter 
 
Leistungen nach 5.bis 9.Kapitel SGB XII 
1.111 Fälle davon 17 Fälle Hilfe zur Gesundheit, 742 Fälle Eingliederungshilfe für behinderte 
Menschen, 274 Fälle Hilfe zur Pflege ambulant und stationär, 78 Fälle Hilfe zur Überwindung 
besonderer Schwierigkeiten zzgl. Hilfe in anderen Lebenslagen (Weiterführung des 
Haushaltes, Altenhilfe, Blindenhilfe, Bestattungskosten etc.) 
 
Asyl 
300 Fälle 
 
Bereich Besondere Hilfen - Schwerbehindertenrecht 
1227 Fälle Gutachterkosten im Schwerbehindertenfeststellungsverfahren 
153 Fälle Sachverständigen- und Gerichtskosten 
684 Fälle Erstattungen an das Land für Wertmarken 
 
Bildung und Teilhabe 
25 Fälle im SGB XII 
126 Fälle Asylbewerberleistungsgesetz 
1280 Fälle SGB II 
243 Fälle Wohngeldgesetz und § 6 BKGG 
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9 Fälle für Hilfen bei Krankheit außerhalb von Einrichtungen 
9 Fälle Hilfen bei Krankheit innerhalb von Einrichtungen 
 
Zu 2.  
In der Stabsstelle Soziale Stadt wurde ein Projekt integrierte Sozialplanung installiert. Im 
Rahmen dieses Projektes werden derzeit Bedarfsanalysen und statistische Auswertungen 
durchgeführt. 
Weitere Schritte sind eine Bestandsanalyse, ein Lebenslagenbericht  und abschließend eine 
Armutspräventionsstrategie. Als Ergebnis dieses Projektes soll ein 
Armutspräventionskonzept entstehen, das auch entsprechende Steuerungsmechanismen 
beinhaltet. Das Projekt hat eine Laufzeit bis 31.12.2018. 
 
 
gez. Katja Wolf 
Oberbürgermeisterin 
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